
FÜR GERECHTERE 
UND SCHNELLERE 
ASYLVERFAHREN
Ja zur Asylgesetzrevision
am 5. Juni 2016



GERECHTER UND SCHNELLER
Die vorliegende Revision des Asylgesetzes ist die erste seit langem, die wirklich 
Verbesserungen bringt. Die Verfahren werden deutlich verkürzt und die Asyl
suchenden haben schneller Gewissheit, ob sie in der Schweiz bleiben können. 
Die unentgeltliche Rechtsvertretung, die allen zusteht, garantiert faire und 
 rechtsstaatlich einwandfreie Verfahren. 

SCHNELLERE VERFAHREN 
SIND IM INTERESSE ALLER  
Bis vor kurzem dauerte ein Asylverfahren 
zwischen drei und fünf Jahre. Die lange 
Dauer ist für die Asylsuchenden zermür
bend. Nur wer Klarheit über seinen Auf
enthaltsstatus hat, kann sein Leben aktiv 
gestalten: die Sprache lernen, Arbeit und 
Wohnung suchen, die Kinder mit einer 
Perspektive in die Schule schicken und 
von Integrationsmassnahmen profitieren.  

BESSERER RECHTSSCHUTZ 
GARANTIERT RECHTSSTAATLICHKEIT  
Damit die Verfahren trotz Beschleunigung 
rechtsstaatlich einwandfrei ablaufen, wird 
der Rechtsschutz deutlich ausgebaut. 
Zwar wären längere Beschwerdefristen 

aus unserer Sicht besser gewesen. Das 
ändert aber nichts daran, dass die jetzt 
vorgeschlagene Lösung gegenüber heute 
eine massive Verbesserung für die Asyl
suchenden darstellt. 

DEUTLICHERE VERBESSERUNGEN 
FÜR DIE FLÜCHTLINGE
Die Vorlage ging mit Hilfe der Mittepar
teien noch vor den Wahlen 2015 durchs 
Parlament – grösstenteils unverändert. 
In der aktuellen Zusammensetzung des 
 Parlaments ist dies kaum noch vorstell
bar. Bei einem Nein muss darum mit 
einer massiv schlechteren Vorlage ohne 
Rechtsschutz gerechnet werden. Die Vor
lage ist ein guter Kompromiss, von dem 
die Flüchtlinge profitieren. 

JA ZUR ASYLGESETZREVISION AM 5. JUNI
➜ www.spschweiz.ch/migrantinnen
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Zustellkuvert 
öffnen

Abstimmungs
zettel ausfüllen 

Abstimmungs
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kleine anonyme 
Stimmkuvert 
legen und 
zukleben

Stimmrechts
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ausweis in das 
Zustellkuvert 
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Zustellkuvert bis am 
30. Mai per Post an 
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zurückschicken 
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